
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkeh rs fasst der 
Kreisparteirat am 14.12.2011 einstimmig folgenden B eschluss: 
 
Bei der kommenden Fortschreibung des Nahverkehrspla ns legt der 
Kreistag fest, welche schnellen Regionalbusse die R egionalfunk-
tion ausüben sollen. In Abstimmung zwischen betroff enen Kommunen 
und dem Kreis wird festgelegt, welche Stadtbus-, Or ts- und/oder 
Nachbarortsverkehre die Ortserschließung durchführe n. Der Nah-
verkehrsplan legt auch fest, welche Qualitätsstanda rds bei der 
Bestellung von Busleistungen zugrunde zu legen sind . 
 
Die regionalen Schnellbuslinien fahren auch in Schw achlastzeiten 
und am Wochenende in merkbaren Takten auf möglichst  stringenter 
Streckenführung zwischen zwei Schienenverknüpfungsp unkten bzw. 
Ortszentren mit wenigen weiteren Haltestellen an re levanten Ver-
knüpfungspunkten. An den Ortszentren und den Schien enverknüp-
fungspunkten werden Mobilitätsstationen zur Optimie rung des 
Übergangs von Individualverkehr zum ÖPNV, mit P&R-A nlagen, Elek-
troladestationen, Carsharing, Radstation, WC-Anlage n und Kiosk 
für Fahrscheinverkauf und Artikel des täglichen Bed arfs einge-
richtet. Die schnellen Regionalbusse fahren auch an  Wochenenden 
und Feiertagen, in Randzeiten notfalls als Linienta xi. Der Li-
nienverlauf und die Fahrpläne der Regionalbusse sin d durch 
Kreistagsbeschluss im Nahverkehrsplan festzulegen. Änderungen 
bedürfen der Veränderung des Nahverkehrsplans.  
 
Linienführung, Bedienung und hierzu weitere Maßnahm en der ergän-
zenden Orts- und Nachbarortslinien legen die jeweil igen Kommunen 
im Nahverkehrsplan fest. Mit der konkreten Ausgesta ltung dieser 
Verkehre kann die Kreisverkehrsgesellschaft vertrag lich abgesi-
chert durch die jeweiligen Kommunen über den Kreis beauftragt 
werden, sofern diese nicht selbst Stadtbusgesellsch aften betrei-
ben.  
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Die Verkehrsgesellschaft muss vollständig durch den  Aufgabenträ-
ger gesteuert werden. Die Abstimmung zwischen den K ommunen und 
dem Kreis hinsichtlich der Fortschreibung der Nahve rkehrsplanung 
erfolgt im AK Nahverkehrsplan des Rhein-Erft-Kreise s, in dem die 
Kommunen mit Sitz und Stimme vertreten sein sollen.   
 
Das Leistungscontrolling für die schnellen Regional busse und die 
über den Kreis bestellten Orts- und Nachbarorts-Bus verkehre 
übernimmt das ÖPNV-Amt. 
 
Die Finanzierung ist so zu ordnen, dass der Defizit ausgleich für 
die Regionalbuslinien zu 100 Prozent aus der allgem einen Kreis-
umlage und der Defizitausgleich für die Orts- und/o der 
Nachbarortsverkehre zu 100 Prozent von der/den best ellenden Kom-
mune/n nach Platzkilometern getragen wird. 
 
Zur Gewährleistung der beschriebenen Verkehre wird die Gesell-
schaftsstruktur der REVG angepasst sowie die Aufgab enzuordnung 
zu ÖPNV-Amt und REVG/RVK festgelegt. Hierzu werden die entspre-
chenden politischen Beschlüsse getroffen. 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bekräftigen darüber hinaus fo lgende Erwar-
tungen an einen zukunftsfähigen ÖPNV im Rhein-Erft- Kreis: 
 

• Der SPNV - also der schienengebundene öffentliche P ersonen-
nahverkehr - ist die Grundlage für einen schnellen und ef-
fizienten Nahverkehr, der allein in der Lage ist, d em dro-
henden Verkehrsinfarkt der gesamten Region entgegen  zu wir-
ken. 

 
• Daher sind alle DB-Nahverkehrsstrecken zu sichern u nd mög-

lichst in eine S-Bahn-Bedienung einzubringen. Dabei  gilt 
aber, dass auf jeden Fall durchgehende Verbindungen  zwi-
schen Bedburg, Bergheim und Köln aufrecht zu erhalt en sind.  

 
• Der Ausbau der S-Bahn-Stammstrecke wird akzeptiert.  Damit 

einher geht, dass die jetzt in Horrem endende S-Bah n-Linie 
nach Bergheim, Bedburg und Grevenbroich verlängert wird und 
dass die RB-Strecke über Pulheim nach Grevenbroich und Mön-
chengladbach ebenso durch eine S-Bahn ersetzt wird.   

 
• Erst sehr langfristig ist mit dem S-Bahn-Ring Köln- West zu 

rechnen, so dass die Nahverkehrsverbindungen Köln -  Erft-
stadt - Euskirchen - Trier und Köln - Brühl - Bonn - Ko-
blenz anderweitig zu sichern und auszubauen sind. 

 
• Bei den Stadtbahnlinien sind Verlängerungen nach Pu lheim 

und nach Hürth-Mitte weiter erforderlich. Ernsthaft  zu prü-
fen ist der Betrieb auf der Querbahn Brühl-Wesselin g durch 
den Verschwenk von Zügen der Linien 16 und 18 auf d ie je-
weils andere Trasse.  


